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.i-J-^- Erholungsort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Zehnte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung der Gemeinde Uffing a. Staffelsee (BGS-EWS)

Die Gemeinde Uffing a. Staffelsee erlässt aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
folgende Satzungsänderung

§1
Die Satzung über die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Uffing a.
Staffelsee vom 17.02.1997 in der Fassung der Änderungssatzung vom 14.09.2023 wird wie folgt geändert:

§ 5 Beitragsmaßstab erhält folgende Fassung:

§ 5 Beitragsmaßstab

(l) lDer Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude
berechnet.
2Die beitragspflichtige Grundstücksftäche wird bei Grundstücken von mindestens 2.000 m2 Fläche (übergroße
Grundstücke) in unbeplanten Gebieten

bei bebauten Grundstücken auf das 3,4-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens
jedoch 2.000 m2,
bei unbebauten Grundstücken auf 2. 000 m2 begrenzt.

(2) lDie Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller
werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie
ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf
nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen,
werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn
und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.
(3) lBei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen
unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.
Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene
Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich
genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes l.
(4) lEin zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung
maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.
2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere,

im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch
keine Beiträge geleistet wurden,
im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im
Falle des Abs. l Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche
Grundstücksfläche,

im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des
§ 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit
entfallen.

(5) lWird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut,
so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. l
Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die
Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf
den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.
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§ 2 Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gemeinde Uffing a. Staffelsee
den 21.02.2025

^^
Andreas Weiß

Erster Bürgermeister
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Bekanntmachungsvermerk
Die Satzung wurde am 21.02.2025 im Rathaus in Uffing a. Staffelsee zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf
wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln hingewiesen. Die Anschläge wurden am 24. 02. 2025 angeheftet
und am 14. 03. 2025 wieder abgenommen.
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Erster Bürgermeister
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